
durchschnıitt sehr gering. Unter dem Bundes- Zum Problem der Sfudienförderung
durchschnitt 1963 (152 höhere Schüler Je
Eınwohner) liegen 1so Berlin mi1t 1135,; Ham- Ob das lang beratene, VO  - den Parteıen SC-
burg mi1ıt 124, Niedersachsen MI1t 1397 Schleswig- wünschte un! VO  3 den Ländern in seiner Kon-

zeption angegriffene Gesetz ber Ausbildungs-wig-Holstein M1t 141, Bayern MmMI1t 145, Nord-
rhein-Westfalen mMIiIt 147 Über dem Bundes- beihilfen noch In dieser Legislaturperiode des
durchschnıitt liegen 1963 das Saarland miıt 155 Bundestages verabschiedet werden kann, 1st
Bremen MI1t 160, Hessen mit 162, Baden-Würt- mehr als 7zweifelhaft. Die Verbände der Jugend,
temberg mıiıt 165, un der Spitze mıt 21 ber namentli der Bundesjugendring un! die Ar-
dem Bundesdurchschnitt liegt Rheinland-Pfalz beitsgemeinschaft für Jugendpflege un Jugend-
mMI1It 173 fürsorge, haben sıch daftür eingesetzt, daß ZUr

Die Gründe für die Entwicklung 1 allge- praktischen Verwirklichung der 1m Grund-
ZESETIZ festgelegten treien Berufswahl ein ein-meıiınen und spezifiziert tür die einzelnen Läan-

der anzugeben, 1St äußerst schwier1g. Gewiß heitliches, umfassendes Ausbildungsbeihilten-
wird die Jahrgangsstärke eine spielen. S1e recht geschaffen wird, das möglıchst gleiche
kann die unterschiedliche Bewegung ber nıcht Startchancen für den bildungsmäßigen Aufstieg
allein erklären, zumal die Differenzen der Jahr- des einzelnen jJungen Menschen siıchert un nıcht

den Einkommensgrenzen des Bundessozial-gange in den Ländern nıcht erheblich sind,
da{ß s1e dıe Unterschiede 1n den Schularten C1I- hilfegesetzes Orjentiert 1St. Die umgehende Vor-
klären könnten. Dıie Zahlen zeıigen überdies, lage eines Entwurtfs un! die baldige Verab-

schiedung des Gesetzes iSt schon oft gefordertdaß Zzewisse Vorstellungen eines Bildungsgefäl-
les innerhal der Länder der Bundesrepubli worden.
offensichtlich als: sind und manche schriftliche Wıe kompliziert das gesamteE Stipendien- und
un mündliche Aussagen darüber nıcht NUur Ausbildungswesen VO'  - Bund und Ländern ist,
Verantwortungslosigkeit, sondern De- ergıibt sich Aaus dem Grundwerk VO:  > Brade und

Tupetz Verlag Hochschuldienst) ber das echtmagogıe STENZCN.
Vieltach wırd darautf hingewiesen, daß der öffentlichen Ausbildungsförderung.

einer SECENAUCIECN Beurteilung der Schulentwick- Eın Problem 1St immer noch völlig ungeklärt,
1n welcher Weise die Förderung der Ausbil-lung das Bruttosozialprodukt Je Landeseinwoh-

Nner berücksichtigt werden musse. ber gerade dungsgänge uch dıe Hochschulausbildung
hıer ze1ıgt sich, dafßs die Länder MI1t geringerem tTassen oll. Gerade hier offenbaren sich dıe Un-

Bruttosozialprodukt Je FEinwohner bedeutend terschiede 1n den Auffassungen. Wenn das Ge-

srößere schulische Erfolge gehabt en als SETZ ber Ausbildungsbeihilfen NUur eın soziales
dere. Rheinland-Pftalz steht MIt dem Index 78 ,7 Hilfsgesetz werden soll, darf E DUr die Aus-
1963 letzter Stelle der deutschen Bundes- ildung 1n den anerkannten ehr- un!: Anlern-
länder (Bundesdurchschnitt 100 Die Zahlen berufen, auch die Ausbildung 1n Berufsfach-
sınd der Aufstellung auf Seıite 146/47 der glei- schulen und 1n den Praktika, die VOLr dem Eın-
chen Veröffentlichung entnommen). Auch Bayern trıtt 1n ıne solche Fachschule abgeleistet werden
un! das Saarland liegen beträchtlich dem mussen, umtassen. Wenn INa  ; ber die Frage
Bundesdurchschnitt (Saarland 87,9, Bayern 89,7), der Förderung der Hochschulausbildung mıiıt

wohingegen Hamburg mMi1t 172,8 be1 weıtem aufgreift, wird der Charakter eines Sozial-
der Spitze lıegt und dem nächstliegenden and gesetzes verlassen, selbst wWenNnll bei Bemessung
Bremen (12953) ZuLEC Punkte OTraus 1St. der Ausbildungsbeihilfen allein wirtschaftlich-
Es bleibt abzuwarten, w1e und sıch GUGTE fürsorgerische Maßstäbe anzulegen S1N'
schulpolitische Mafßßnahmen ZUE. Förderung In diesem Punkte unterscheiden sich auch die

Bildungswesens 1n den nächsten Jahren bısher bekannten Entwürfe, VO:  3 denen nament-

auswiırken werden. lich die Entwürte des Jugendaufbauwerkes
Karl Erlinghaäen 5 ] un der SPD-Fraktion bekannt geworden sind.
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Die Regierung WIFr:! voraus"siémtli&x DUr die Ausbildungsbeihilfegesetz allgemeiner Art noch
nicht-wissenschaftlichen Hochschulen 1n die För- nıcht besteht, 7zumal da noch immer ıne Kate-
derung einbeziehen, für die Gewährung VO  3 gorienförderung, eine Förderung einzelner
Ausbildungsbeihilfen Zu Besuch wissenschaft- Gruppen der Bevölkerung, die durch Krieg und
licher Hochschulen ber ine besondere Rege- Nachkriegszeıt geschädıgt sind, gewährleistet
lung vorsehen. Diese spezielle Regelung wiıird 1St und da das Bundessozialhilfegesetz vorläu-
Landessache bleiben, weil damıt 1ine Frage der fig die noch bestehenden Lücken chliefßt
Kulturhoheit der Länder angeschnitten 1St. Auf der anderen Seite mu{ INanll darauf hın-

Der SPD-Entwurf Drucksache [V/415 des weısen, daflß i11LU.  - einmal jedem Jungen Deut-
Bundestages, VO sieht VOT, da{ß schen fejerlich das echt zugesichert ISt, ıne
in csolchen Fällen DUr Studiendarlehen gewährt seiner erkennbaren Eıgnung un Neigung ent-

werden sollen: Bei Ausbildung einer WI1ssen- sprechende Ausbildung und Bildung erhal-
cchaftlichen der anderen ochschule, einer ten. Dieser Grundsatz 1St 1im $ 1 des Jugend-
pädagogischen Ausbildungsstätte der einer wohlfahrtsgesetzes enthalten. Er fand sich be-
Ingenieur-Schule ol] siıch der Auszubildende 1n reits 1n der Weimarer Verfassung. Dıie Verein-
den für den Studiengang festgelegten etfizten heitlichung der Leistungen für die Ausbildung,
WwWwel Semestern innerhalb ANSCIMNECSSCHCI Gren- die Beseitigung eınes unerwünschten „Gefälles“,
zen durch Aufnahme VO:  3 zinslosen Darlehen 1st gleichfalls geboten.

der Deckung der Ausbildungskosten betei- Orerst aber, bevor die Grundsatzfragen
ligen. Das entspricht 1mM wesentlichen dem Hon- 7zwischen und un! Ländern eklärt sind, wird
neter Modell Die Rückzahlungsbedingungen mit dem bisherigen echt weitergearbeitet WeTr-

sollen gestaltet werden, dafß eine spätere Fa- den mussen. Von ea aper Bedeutung 1St das
milien- un Existenzgründung nıcht beeinträch- Honneter Modell, das nach einem Beschlu{ß der
tigt wird. Ständigen Konterenz der Kultusminister auf

Die rage geht ber nıcht cehr die (3e- der 100 Sıtzung 1M März 1964 1mM Sınne einer
staltung der Neugestaltung des Honneter Mo- Neuordnung der Studienförderung reformiert
dells als vielmehr grundsätzlich darum, ob werden soll
überhaupt tür das Studium einer Hoch- Nach den bisherigen Bestimmungen erhalten
schule die Gesetzgebung des Bundes der der die Studenten, die die Voraussetzungen dafür
Länder zuständig 1St. Die kulturpolitische Aus- erfüllen, hbis einer festgelegten Höchsttörde-
einandersetzung er den Rahmen eines sol- rungsdauer Stipendien und 1n den beiden letz-
chen Ausbildungsbeihilfengesetzes 1St wahr- ten Semestern zinslose Darlehen un!: Stipen-
scheinlich schwieriger, als INa  ; sich gemeinhın dien nebeneinander (im Verhältnis 50) Es
vorstellt. Man kannn danach fragen, ob die War vorgeschlagen worden, die Darlehnsgewäh-
„Verwirklichung eiınes menschenwürdigen 19 rIuns autf den Studienanfang verlegen Uun:
seins“, WI1e s1e einem Sozialgesetz vorgezeichnet Stipendien erst dann gewähren, wenn der
seın mujß, der Erreichung der Mittleren Reite Student bereits einen bestimmten Höchstbetrag
der der Universitätsausbildung Darlehn erhalten hat, wobei nach bestande-
werden kann Man kann auch betonen, daß Ne' Examen das Darlehn nachträglich ZUr

einmal eine Grenze der Fürsorge un Sozial- Hälfte 1n eın Stipendium umgewandelt werden
hilfe erreicht 1St un! daß annn das weıte Feld sollte. Dagegen hat sıch der Verband Deutscher
der Kulturpolitik beginnt. Mıt anderen Wor- Studentenschaften gewandt, weil nach seiner
ten: Ist die Förderung der Hochschulausbildung Ansıcht die beginnende Studienzeit für den Stu-
noch eine Frage der allgemeinen Fürsorge (So- denten der ungünstigste Zeitpunkt für ıne

Darlehnsaufnahme 1st. Gerade dadurch könne —zıalhilfe) der eın Problem der Kulturpolitik?
Man könnte sehr wohl daran denken, zunächst meınte MNan die gleiche Ausbildungschance“,
einmal kulturpolitische esetze der Länder ab- die 1119  - erstrebte, wieder vereitelt werden, weil

der Entschluß ZU Studium dann alleinuwarten, Wwel.  ] eine Vordringlichkeit für ein
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Umschau
Snagzlellen Erwägungen stände. Diese Gedan- schaftHlichen Hochschulen der Bundesrepublik
kengänge treffen ıcherlich 7z7u:: Das allgemeine durchschnittlich 1Ur 14,4 %o betrug).
Wagnis eines Studiums darf auch für die be- Auch die Förderungsbeträge (von 195,—
dürftigen Studenten nıcht 1n Frage gestellt wer- bıis 245,—) sollen Nneu gestaltet werden:
den. Gleiche Grhattchancen würden ihnen VOI- ohl 1n der Anfangs- wı1ıe ın der Hauptförde-
Sagt, WEeNnN mMa  3 ihnen das volle finanzielle Rı- rungszeıt oll die Grenze der Förderungsbeträge
siko des Studiums 1n der Anfangszeit ZUmMUteTLe, 250,— mtl betragen.
wenn s1e noch nıcht die Gelegenheit gehabt ha- Auch die Finanziıerung des Honneter Modells
ben, ihre Eıgnung für eın bestimmtes Studium wıird VO:  } Bund und Ländern NEeUuUu überlegt.

erproben. Seit 1957 werden die Miıttel gemeinsam Von

Unter diesen Erwägungen hat die Kultus- und und Ländern aufgebracht, wobeı der An-
minıster-Konferenz beschlossen, die Studenten teil des Bundes wWwel Drittel un der Länder-
1n den beiden ersten Semestern durch Stipen- anteıl eın Drittel (unter Einschluß des Ge-
dien Öördern und VO': dritten Semester bührenerlasses) beträgt. Die Länder haben ber
den Förderungsbetrag 1n Form eines Stipen- 1n Wirklichkeit mehr als eın Drittel aufgebracht,
diums VO  - o und e1nes zinslosen Darlehns weiıl der Bund 1L11ULFr bıs ZU tatsächliıchen DBe-
1n Höhe VO'  - Ul gewähren. Wenn der dart aufstockte. Nach einem vorgesehenen Ver-
Darlehnsbetrag ine Höhe VO 2500,— —- waltungsabkommen 7zwiıischen Bund und Lan-
reicht hat, oll bıs YAUuRE landesmäßig festgelegten ern A0Rm Förderung VO  } Wiıssenschaft un:! FOor-
Höchstförderungsdauer eın weiıteres Stipendium schung sollen die Haushaltsmittel für die urch-
gewährt werden. Die Rückzahlungspflicht des führung des Honneter Modells und Verwal-
gegebenen Darlehens 1St gedacht, da{ß das tungskosten des Deutschen Studentenwerks) Je
Gesamtdarlehn 1Ur noch 1500,— betragen, ZUuUr Hälfte durch den und un die Länder be-
Iso den überschießenden Betrag vekürzt reitgestellt werden. Insoweit 1St ber das letzte
werden soll, wenn die Abschlußprüfung be- Wort noch nıcht gesprochen, wenn auch bereits
standen 1St. der Haushaltsausschuß des Bundestages der

Nach den Förderungsrichtlinien werden die Neuordnung zugestimmt und die Finanzmini-
Mittel geeigneten Studenten gvewährt, die einer ster-Konfterenz ıhr Eınverständnis gegeben hat
wirtschaftlichen Hıltfe bedürten. Das 1St der Schon dieser Neuregelung wiırd 1114  3 CI -

Fall,; wWenn der Student 1n 7zumutbaren Gren- kennen, da{fß ohl 1m Ernst nıcht daran gedacht
zen weder allein noch MI1t Hılfe seiner Eltern 1St, die Förderung der Hochschulstudien in ein
der sonstigen Unterhaltsverpflichteten die KO- allgemeines Ausbildungsbeihilfengesetz eINZU-
Sten für das Studium aufbringen kann 1Da beziehen. Man wırd Iso die Trennung 7W1-
bei beträgt die zumutbare Leistung der Un= schen wıssenschaftlichen un!: nichtwissenschaft-

lichen Hochschulen 1M Blick aut die Förderungterhaltsverpflichteten 50 Yl des eine estimmte
Freigrenze übersteigenden Teils des Nettoeıin- der Studenten VOTFrerst beibehalten.
kommens. Diese Jahresfreibeträge sollen Hnu Das dürfte ber nıcht entscheidend se1n; 65

erhöht werden;: s1e sollen beispielsweise für die kommt einz1g un allein darauft d dafß INanl

Eltern des Studenten ährlıch 5400,— betra- in einer großzügigen Weıse einen Rechtsan-
SCNH, wobei für jedes unversorgte Kınd eın wel- spruch aut Ausbildungsförderung gewährt, der

Freibetrag VO  - 2640,— hinzukommt. allein Aazu angetan 1St, Jungen Deutschen „glei-
Diese Erhöhung der Freibeträge oll Aazu füh- che Startchancen“ gebem und das 1im Volke
ren, da{fß mindestens o der Studenten ıne noch nıcht ausgeschöpfte Begabungspotential
so. Förderung erhalten können wahren die riıchtige Stelle bringen.

Walter Beckerbisher die Förderungsquote allen Wıssen-
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